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I:      Begründung zum Bauleitplanentwurf 
 
1. Aufstellungsbeschluss / räumlicher Geltungsbereich 
 


Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am ………..die Aufstellung der 20. Änderung 


des Bebauungsplanes Nr. 4„Ortslage“ beschlossen. 


 


Der räumliche Geltungsbereich des Planes  befindet sich im zentralen Ortsbereich der Gemeinde 


zwischen Ladberger Mühlenbach und Dorfstraße. Er grenzt unmittelbar nördlich an die Dorfstraße an. 


Der Geltungsbereich der Änderung wird durch die Flurstücke Nr. 1272 und 1243 gebildet. Diese liegen 


in der Flur Nr. 50 der Gemarkung Ladbergen. 


 


Grundlage der Planung bildet die  auf UTM-Koordinaten fußende Liegenschaftskarte des 


Katasteramtes Steinfurt vom 23.03.2012 (Aktenzeichen: 12-02877). 


 


Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung geometrisch eindeutig festgesetzt. 
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2. Planungsanlass / Aufstellungserfordernis 
 


Anlass für die 20. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 ist der Wunsch eines Grundstückseigentümers 


zur intensiveren baulichen Ausnutzung seines im Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde befindlichen 


Grundstückes. Da sowohl das Maß der baulichen Nutzung durch die 10. Änderung des 


Ursprungsbebauungsplanes aus dem Jahre 1997 als auch die Festlegung der überbaubaren 


Grundstücksflächen bislang deutlich beschränkt sind, ist eine Änderung der rechtlichen Vorgaben 


erforderlich. 


 


Mit Hilfe dieser Änderung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 


eine intensivere Nutzung des „Mischgebietes“ geschaffen werden. 


 


Da es sich bei der geplanten Maßnahme um eine Nachverdichtung des bebauten Siedlungsbereiches 


und damit um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, die Größe der festgesetzten 


Grundfläche (i. S. v. § 19 (2) BauNVO) weniger als 20.000 m² beträgt, die Pflicht zur Durchführung 


einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 


der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen, wird der Bebauungsplan im 


beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 


 


 


 


3. Berücksichtigung des Flächennutzungsplanes 
 


Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Ladbergen ist der Geltungsbereich des 


Plangebietes als „Gemischte Bauflächen“ dargestellt. Gleichzeitig ist die symbolhafte Darstellung als 


„Siedlungsschwerpunkt“ überlagert. Da eine Verdichtung mit Nutzungen, die einem „Mischgebiet“ 


der BauNVO entsprechen, vorgesehen ist,  ist eine Anpassung des FNP nicht erforderlich. Dem 


Entwicklungsgebot (§ 8 (2) BauGB) des Baugesetzbuches wird entsprochen. 
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4. Situation des Geltungsbereiches 
 


Die Fläche des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung liegt innerhalb des großflächigen 


Ursprungsplanes Nr. 4 „Ortslage“. Dieser wurde im nahen Umfeld bereits mehrfach geändert. Bis auf 


zwei randlich angrenzende Flurstücke (Nr. 1125 und 1127) wird die 10. Änderung des 


Ursprungsplanes in seinem südlichen Teil durch den jetzigen Geltungsbereich der 20. Änderung 


komplett überlagert. Der nördliche Teil der 10. Änderung wurde bereits durch die 11. Änderung 


städtebaulich neu geregelt. Der südliche Rand der 11. Änderung mit Fußweg und Pflanzgebotsstreifen 


bildet gleichzeitig die Abgrenzung der 20. Änderung, sodass in diesem Bereich keine Überlagerung 


stattfindet. 


 


Das Grundstück ist entlang der Dorfstraße dicht bebaut. Das zweigeschossige Gebäude enthält neben 


einer Gastronomieeinrichtung und einer Bäckerei im Erdgeschoss darüberliegend Wohnnutzungen. 


Nach Norden erstreckt sich ein großes Gebäude (entlang der Westseite des Geltungsbereiches), das 


langjährig als Saalbetrieb der Gastronomieeinrichtung diente und derzeit nur eine sporadische 


Nutzung aufweist. 


 


Parallel nach Osten versetzt befindet sich ein nur geringfügiges kleineres Scheunengebäude. Am 


nördlichen Rand des Geltungsbereiches stehen zwei weitere aneinandergebaute Gebäude, die als 


Garagen- und Abstellräume dienen. 


 


Alle baulichen Anlagen sind mit rotem Klinkermauerwerk errichtet und mit Satteldächern versehen. 


Während die südliche Hälfte des Geltungsbereiches nahezu vollständig versiegelt ist, wird der 


nördliche Teil als Garten mit vorwiegend Rasen und einigen Einzelbäumen unterhalten. 


 


Der Geltungsbereich weist Höhen von ca. 50 - 51 m ü NN Gelände auf. Ein leichter Höhenversatz 


besteht zu den nordöstlich anschließenden Grundstücken und zur Straße Auf dem Rott. Zu dieser 


Verkehrsfläche besteht eine fußläufige Zugänglichkeit. 
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5. Planungsabsichten 
  


5.1  Art der Nutzung 
 


Die Art der Flächennutzung  soll sich grundsätzlich nicht verändern. Darum wird weiterhin ein 


„Mischgebiet“ festgesetzt. Eine Modifizierung des Nutzungsartenkataloges des § 6 BauNVO soll in der 


Weise erfolgen, dass im gesamten Geltungsbereich drei Nutzungsarten untersagt werden. Um den 


Gebietscharakter nicht negativ zu verändern und den städtebaulichen Anforderungen an dieser 


verdichtet vorgesehenen Stelle des Ortes zu entsprechen, werden die i. d. R. flächenintensiven 


Gartenbaubetriebe, die verkehrswirksamen Tankstellen sowie die auf das Gebietsniveau ggf. Einfluss 


nehmenden Vergnügungsstätten (auch ausnahmsweise) ausgeschlossen. Der Vergnügungsstätten-


ausschluss begründet sich in diesem Bereich aus der Nähe zweier Seniorenwohnanlagen und eines 


Jugendfreizeitheimes sowie schulischen Einrichtungen und daraus möglicherweise resultierenden 


Konflikten. 


 


 


5.2  Maß der Nutzung / Bauweise 
 


Das durch Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) bestimmte Maß der baulichen 


Nutzung wird zur Nutzungsintensivierung erhöht. Dabei soll insbesondere als randlicher Riegel zur 


Dorfstraße die straßenparallele Bebauung eine höhere bauliche Dichte erfahren. Deshalb erfolgt dort 


eine deutliche Erhöhung von Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) von ursprünglich 


0,4 / 0,6 auf zukünftig 0,6 / 1,0. Der rückwärtige Grundstücksteil soll entsprechend der umgebenden 


Nachbarschaft etwas lockerer bebaut werden und wird deshalb auf 0,5 / 0,8 beschränkt. Damit 


werden die GRZ um 0,1 bzw. 0,2 und die GFZ um 0,2 bzw. 0,4 erhöht und erlauben damit eine 


deutlich höhere Flächennutzung als der Ursprungsplan aus dem Jahr 1966. 


 


Die mit maximal zwei Vollgeschossen begrenzten Baukörper sollen in dieser Festsetzung nicht 


verändert werden.  


 


Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gegenüber dem bislang primär auf den 


Gebäudebestand fixierten Bereich großzügig mit Baugrenzen abgegrenzt und orientieren sich an den 


äußeren Grundstücksgrenzen sowie einer im Weiteren beabsichtigten offenen Bauweise. 


 


 


5.3  Gestaltung 
 


Gestaltungsvorgaben resultieren, da die Örtliche Bauvorschrift „Ortslage Ladbergen“ diesen Bereich 


nicht abdeckt, ausschließlich aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes und beschränken sich damit 


allein auf die Dachform als Satteldach. Diese Festsetzung soll auch in dem außenwirksamen Bereich an 


der Dorfstraße erhalten bleiben. Im rückwärtigen Teil kann auch im Hinblick auf einige in der 


Nachbarschaft bereits vorhandene Dachausprägungen verzichtet werden. 


 


Weitere gestaltwirksame Festsetzungen sind nicht vorgesehen. 
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6. Erschließung 
 


6.1    Verkehrserschließung 
 


Die verkehrliche Anbindung des Geltungsbereiches wird nicht geändert. Auch intensiver genutzte 


Baugebietsflächen können direkt an die Dorfstraße und insbesondere auch an die Verkehrsfläche Auf 


dem Rott angeschlossen werden. Zusätzlich ist auch eine Zufahrt zur Mühlenstraße möglich. 


 


Diese Verkehrsflächen können auch für eine fußläufige Anbindung genutzt werden. Ein 


Buslinienanschluss ist vorhanden. 


 


 


6.2     Ver- und Entsorgung 
 


Es sind keine zusätzlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen erforderlich. Die bestehenden 


Einrichtungen weisen eine hinreichende Kapazität auf. 


 


In dem überwiegend bereits versiegelten Teilbereich des MI 1-Gebietes ist ein Niederschlagswasser-


anschluss an die vorhandene kommunale Entwässerungseinrichtung weiterhin möglich.  


 


Die Niederschlagswässer in dem MI 2-Gebiet sind auf den Grundstücken selbst zu versickern. Ein 


Notüberlauf an die kommunale Entwässerung ist jedoch zulässig. 
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7. Immissionsschutz 
 


Grundsätzlich  geänderte Auswirkungen im Hinblick auf den Immissionsschutz benachbarter Flächen 


sind angesichts der Nutzungsartenfestsetzungen nicht zu erwarten. Die Erhöhung des Maßes der 


Nutzung könnte eine verstärkte Frequentierung der Bauflächen u. a. durch Bewohner-/Besucher-/ 


Kunden-/Lieferverkehre verursachen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass gemäß § 6 (1) 


BauNVO auch eine gewerbliche Nutzung das Wohnen innerhalb des Baugebietes nicht wesentlich 


stören darf. Insofern sind auch für das Umfeld keine erheblichen Belastungen zu erwarten. 


 


Andererseits wird die Nutzung selbst durch die vorhandenen und zukünftig zu erwartenden 


Verkehrsemissionen erheblich belastet. Da sich an dieser Stelle des Ortes aktive Schallschutz-


maßnahmen aus städtebaulichen Gründen ausschließen, sind passive Schutzmaßnahmen an den 


Gebäuden zu treffen. Die Ergebnisse einer Lärmtechnischen Untersuchung
1
 zeigen dass im 


Straßenrandbereich der Dorfstraße deutliche Schallbelastungen vorliegen, deshalb  sollen die nahe zur 


öffentlichen Verkehrsfläche orientierten Gebäudeöffnungen aus Vorsorgeaspekten mit 


Schutzmaßnahmen versehen werden. 


 


Zur Ermittlung der Lärmpegelbereiche innerhalb des Geltungsbereiches wurde zunächst eine 


Berechnung in der freien Schallausbreitung (ohne Gebäude) durchgeführt. Daraus ergeben sich drei 


farbig dargestellte Lärmpegelbereiche. Am unmittelbaren Straßenrand und damit auch im Bereich der 


heutigen Gebäudefronten von Dorfstraße Nr. 2 und 4 befindet sich Lärmpegelbereich IV. Danach folgt 


bis etwa zur Rückseite von Dorfstraße Nr. 6 Lärmpegelbereich III. Weiter in nördlicher Richtung schließt 


sich Lärmpegelbereich II an. 


 


In den Bereichen der Lärmpegelbereiche IV und III sind im Zuge von baulichen Veränderungen 


Schallschutzmaßnahmen gemäß DIN 4109 vorzunehmen. In Lärmpegelbereich II sind keine 


besonderen Maßnahmen erforderlich, da normale Bauteile i.d.R. bereits einen ausreichenden Schutz 


bewirken. 


 


In einem Bereich, der von der Dorfstraße aus nur wenig über den Lärmpegelbereich III hinausgeht, sind 


schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen bei Schlafräumen (und Kinderzimmern) vorzusehen. Diese 


Abgrenzung wird auch als Abgrenzung der Maßnahmen des Lärmpegelbereiches III gewählt. Damit 


behält die Planzeichnung ihre Lesbarkeit; die geringfügige Bereichsvergrößerung ist unter 


Vorsorgeaspekten gerechtfertigt. 


 


Entgegen der freien Schallausbreitung erfolgt abhängig vom tatsächlichen Gebäudebestand eine 


aktive Abschirmung der dahinter befindlichen Flächen. Deshalb ist bei Nachweis eines hinreichenden 


Schallschutzes in rückwärtigen Bereichen ausnahmsweise ein Verzicht auf Schutzmaßnahmen möglich. 


 


Durch die abschirmende Wirkung der Gebäude sind auch ruhige Freiraumbereiche entsprechend der 


Orientierungswerte der DIN 18005 möglich. 


                                                 
1
 Planungsbüro Hahm, Gemeinde Ladbergen, B-Plan Nr. 4 „Ortslage“ -  20. Änderung, Schalltechnische Untersuchung – 


Verkehrslärm, 07/2012 
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8. Denkmalschutz / Denkmalpflege 
 


Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans befinden sich weder Baudenkmäler noch 


sonstige Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzes (DSchG NRW) bzw. Objekte, die im Verzeichnis des 


zu schützenden Kulturgutes der Gemeinde Ladbergen enthalten sind. Blickbeziehungen und 


Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden nicht beeinträchtigt. 


 


Auf ggf. erforderliche Maßnahmen beim Auffinden denkmalgeschützter Objekte (Bodendenkmäler) 


wird in der Planzeichnung gesondert verwiesen. 


 


 


9. Planverwirklichung / Bodenordnung 
 


Die Planverwirklichung bleibt den Grundstückseigentümern vorbehalten. Insofern sind 


Bodenordnungsmaßnahmen vsl. nicht erforderlich. 


 


 


10. Flächenbilanz 
 


Die Fläche des gesamten Änderungsbereiches beträgt insgesamt ca. 5.440 m².  


 


 


11. Erschließungskosten 
 


In den Haushalt einzustellende Erschließungskosten entstehen der Gemeinde nicht. 
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II:      Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen 
 


Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung unter Anwendung der Vorschriften 


des § 13a BauGB aufgestellt. Demnach gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 


Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Im Sinne dieser Vorschriften wird von einer expliziten 


Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 


nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 


abgesehen. 


 


 


1.      Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der 
Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 


 


1.1  Geologie / Boden 
 


Nach Aussage der Karte der Schutzwürdigen Böden NRW (BK 50) wird der Boden im 


Änderungsbereich des B-Planes Nr. 4 aufgrund seiner hohen Archivfunktion der Natur- und 


Kulturgeschichte als „besonders schutzwürdig“ ausgewiesen. Es handelt sich demnach um 


Plaggenesche aus Sanden Schluffen und Lehmen sowie Oberflächenveränderungen als Folge der 


Plaggenwirtschaft. 


 


 


1.2 Gewässer / Grundwasser 
 


Nördlich des Plangeltungsbereiches befindet sich mit einem Abstand von ca. 90 m der Ladberger 


Mühlenbach. Im Geltungsbereich der Änderung selbst sind keine offenen Gewässerstrukturen 


vorhanden.  


 


Durch die vorhandene Nutzung der Flächen ist  eine Anreicherung des Grundwassers eingeschränkt; 


Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind jedoch nicht bekannt. 


 


Wasserschutzgebietsausweisungen bestehen im nahen Umfeld nicht. 


 


 


1.3 Klima / Lufthygiene 
 


Im Plangeltungsbereich sowie seinem Umfeld ist angesichts der teils großflächig versiegelten Flächen 


von einem für innerstädtische Lagen typischen trocken-warmen Kleinklima auszugehen. Belastungen 


bestehen zudem in gewissem Umfang durch benachbarte Verkehrsflächen. 


 


Landwirtschaftliche Einflüsse sind in diesem Bereich des Ortes nicht wirksam. 
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1.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Die potenzielle natürliche Vegetation des Planbereiches besteht aus einem trockenen Eichen-Birken- 


und trockenen Eichen-Buchen-Wald. Teilweise sind auch feuchte Eichen-Birken- bzw. feuchte Eichen-


Buchen-Wälder anzutreffen Bodenständige Bäume und Sträucher sind Stieleiche, Sandbirke, 


Traubenkirsche, Espe, Vogelbeere, Faulbaum, Salweide. 


 


Nur Teilbereiche sind gärtnerisch begrünt und bieten u. a. wegen Pflegeintensität und 


Artenvorkommen nur ein sehr eingeschränktes Lebensraumpotenzial. 


 


Faunistische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Angesichts der verdichteten Situation der 


Ortslage sind überwiegend Kulturfolgerarten zu erwarten. Besonders geschützte Arten sind in diesem 


Bereich nicht bekannt. 


 


 


1.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Das Ortsbild wird im Umfeld des Planungsbereiches durch unterschiedlich dichte Baustrukturen in 


weitgehend zweigeschossiger Bauweise mit dazwischenliegenden Rasenflächen sowie durch die 


unmittelbar angrenzende Dorfstraße geprägt. 


 


 


1.6  Mensch / Gesundheit 
 


Der Plangeltungsbereich befindet sich mittig im überwiegend bebauten Siedlungsbereich der 


Gemeinde Ladbergen und wird in deutlichem Maße durch die Kfz-Bewegungen auf den benachbarten 


Verkehrsflächen bzw. gewerbliche Aktivitäten (z. B. Gastronomie, Bäckerei) in der Umgebung 


beeinflusst.  


 


 


1.7  Kultur / Sachgüter 
 


Innerhalb des Änderungsbereiches sind weder Bau- und Bodendenkmäler noch Naturdenkmäler 


vorhanden. 


 


Auch umweltrelevante Sachgüter sind nicht berührt. 
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1.8  Wechselwirkungen 
 


Besondere Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltmedien, die über die einzeln 


beschriebenen Sachverhalte hinausgehen, sind nicht erkennbar. 


 


 


2.      Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung  


 


2.1  Boden 
 


Durch die Festsetzung „Mischgebiet“ im Bebauungsplan wird bei einer GRZ von 0,5 bzw. 0,6 eine 


Versiegelung von max. 75-80 % der Flächen rechtlich zugelassen. Damit wird ein Verlust von 


Oberboden über die bestehende rechtliche Zulässigkeit hinaus  durch die Änderung ermöglicht. Damit 


entstehen kaum zusätzliche Eingriffe in dieses Umweltmedium, die durch Oberbodenneuandeckungen 


nur in geringem Umfang ausgeglichen werden können. 


 


 


2.2  Wasser 
 


Das Niederschlagswasser kann aufgrund einer guten örtlichen Versickerungsfähigkeit in dem lockerer 


bebauten Teil auf der Fläche selbst versickern. Eine Reduzierung des Grundwasserdargebotes ist 


angesichts der geringen Änderung der Versickerungsmengen nicht zu erwarten. 


 


 


2.3  Klima / Lufthygiene 
 


Durch die planungsrechtlichen Festsetzungen können allenfalls in kleinem  Umfang zusätzliche 


Klimabeeinflussungen entstehen. Größere oder zusätzliche Baukörper können evtl. den lokalen 


Luftaustausch geringfügig beeinflussen. Eine höhere Versiegelung erzeugt tendenziell wärmere, 


trockene Luft. Insgesamt sind jedoch allenfalls kleinräumig wirkende Auswirkungen sehr geringen 


Umfangs anzunehmen. 


 


 


2.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Der Artenbesatz im Geltungsbereich wird durch die Realisierung der Planung allenfalls geringfügig 


tangiert. Eine intensivere Bebauung kann zu einer teilweisen Verdrängung einzelner Individuen von 


Kulturfolgerarten führen. Angesichts der Kleinräumigkeit des Geltungsbereiches und der 


Geringfügigkeit möglicher Veränderungen werden keine relevanten Auswirkungen auf das 


Artengefüge erwartet. Artenschutzrechtlich relevante Belange im Sinne des BNatSchG werden nach 


derzeitigem Kenntnisstand nicht berührt. 
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2.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Relevante Auswirkungen auf das Ortsbild sind im Hinblick auf die zukünftigen Festsetzungen nicht zu 


erwarten. In dem optisch wirksamsten Bereich an der Dorfstraße wird weiterhin das dort typische 


Satteldach festgesetzt. Die Bebauung im rückwärtigen Raum hat allenfalls sehr geringe visuelle 


Auswirkungen aus dem öffentlichen Siedlungsraum. 


 


 


2.6  Mensch / Gesundheit 
 


Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden oder gar die Gesundheit im Umfeld vorhandener 


Nutzungen sind durch die geänderte Nutzungsintensität nicht zu befürchten. Sensible Nutzungen 


werden durch passive Maßnahmen geschützt. 


 


 


2.7  Kultur / Sachgüter 
 


Kulturelle Funktionen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben ebenso wenig wie ökologisch 


relevante Sachgüter beeinträchtigt.  


 


 


2.8  Wechselwirkungen 
 


Besondere Wechselwirkungen der einzelnen Umweltmedien sind auch nach der Planänderung nicht zu 


erwarten. 


 


 


2.9  Nichtdurchführung der Planung 
 


Die sogenannte 0-Variante (d. h. Planungs-/Realisierungsverzicht) würde an anderer Stelle (durch 


zusätzliche Bebauung) ggf. zu erhöhten Auswirkungen führen. Voraussichtlich wäre für eine 


vergleichbare Baumaßnahme eine zusätzliche Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen 


erforderlich, was in der Regel zu Auswirkungen auf die Umweltmedien führen könnte. 
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3.     Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 


 


 


3.1  Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen 
 


Grundsätzlich wird durch die vorgesehene Verdichtung des bereits mit den Gebäuden bebauten 


Siedlungsbereiches ein deutlich geringerer Eingriff bewirkt als bei einer Inanspruchnahme neuer 


Siedlungsflächen.  


 


 


3.2  Eingriffs- / Ausgleichsregelung 
 


Im beschleunigten Verfahren (gem. § 13a (2) Nr. 4  BauGB) gelten Eingriffe, die aufgrund der 


Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der 


planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 


 


Eine spezifische Kompensationsberechnung ist in diesem Planverfahren deshalb entbehrlich.  
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4.     In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
(Alternativen) 


  


Bei dem Änderungsbereich handelt es sich um eine bereits bebaute „Mischgebietsfläche“. Die 


vorhandenen Infrastrukturanlagen sind für das Vorhaben ausreichend dimensioniert und müssen nicht 


erweitert werden. Der Geltungsbereich ist über das bestehende Wegenetz sehr gut erreichbar. Andere 


vergleichbare Flächen mit ähnlichen Voraussetzungen bzw. bereits baulich in Anspruch genommene 


Flächen, die reaktiviert werden könnten, ständen evtl. zur Verfügung. Geringere Eingriffe in Natur und 


Umwelt sind durch vergleichbare Maßnahmen kaum möglich. Da die Flächeneigentümer die bauliche 


Intensivierung auf dem eigenen Grundstück realisieren möchten, stehen alternative Flächen allerdings 


auch nicht zur Disposition. 
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